
2. Schülerinformation zum Schülerbetriebspraktikum  

  

Bitte beachten Sie:  

  

Krankmeldungen: Sollten Sie ihre Arbeit nicht antreten können, so sind                                                  

Schule und Arbeitgeber bis spätestens 10 Uhr                                   

vormittags zu informieren.  

                               Telefonnummer des Stadtgymnasiums: 50-23136  

      

Werden Sie bei größeren Betrieben nicht bei den angegebenen Stammbetrieben beschäftigt, 

so sind die Adresse und Telefonnummer der Nebenstelle umgehend der Schule zu melden.  

  

Während des Praktikums unterliegt der Praktikant der jeweiligen Betriebsordnung.  Er ist 

verpflichtet, sich gegebenenfalls mit den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften des 

Betriebes vertraut zu machen und den Anordnungen und Weisungen des  

Praktikumsbeauftragten Folge zu leisten.  

  

  

Über das Praktikum ist ein Bericht zu verfassen, der bis zum 16. Februar 2024 bei der 

Betreuungslehrerin bzw. dem Betreuungslehrer abzugeben ist!  

  

Anhaltspunkte für die Anfertigung des Praktikumsberichts finden Sie in der Anlage.  

  

Auf dem Zeugnis der Jahrgangsstufe 10.2 wird Ihnen bescheinigt, mit welchem Erfolg Sie 

Ihr Praktikum absolviert haben.  

Folgende fünf Bemerkungen sind vorgesehen:  

  

… hat mit sehr gutem Erfolg am Schülerbetriebspraktikum teilgenommen  

… hat mit gutem Erfolg am Schülerbetriebspraktikum teilgenommen  

… hat mit Erfolg am Schülerbetriebspraktikum teilgenommen  

… hat am Schülerbetriebspraktikum teilgenommen  

… hat die ihr/ihm mit dem Schülerbetriebspraktikum gebotene Chance nicht genutzt.         

      

  

Grundlagen für die Beurteilung werden sein:  

   

An erster Stelle der Praktikumsbericht und weiterhin die Bereitschaft, mit den Betreuern aus 

Schule und Betrieb zusammenzuarbeiten und Terminabsprachen einzuhalten.    

  

  



  


